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	ÜBERSICHT: 3 Konsequenzen für Ihre Praxis

	Die – zugegeben kompliziert begründete – Entscheidung hat für Sie als Arbeitgeber in der Tagespflege diese praktischen Folgen: 
1. Sie können weiterhin mit Ihren Mitarbeitern befristete Stundenaufstockungen vereinbaren.
 2. Ist die Stundenerhöhung „erheblich“, brauchen Sie dafür einen Sachgrund aus der Aufzählung möglicher Gründe in § 14 Abs. 1 TzBfG (z.B. Vertretung eines erkrankten Kollegen). „Erheblich“ ist eine Erhöhung nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, wenn sie mindestens 25 % einer Vollzeitbeschäftigung beträgt. (Az.: 7 AZR 530/16) 
3. Eine generelle Praxis, Ihre Mitarbeiter aus disziplinarischen Gründen nur in Teilzeit einzustellen und ihnen kettenartig befristete Stundenerhöhungen zu gewähren, kann zur Unwirksamkeit der Befristungen führen.
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